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Das Baselbieter Gemeindegesetz beinhaltet eine Vielzahl an Regelungen zur Organisation und 
Kompetenz der Gemeindeversammlung. Ein zentraler Bestandteil bilden dabei die Regelungen 
zum fakultativen Referendum bei Gemeindeversammlungsbeschlüssen. Grundsätzlich unterliegen 
diese Beschlüsse entweder dem obligatorischen oder fakultativen Referendum. Davon ausge-
nommen sind gewisse Beschlüsse, welche aus naheliegenden Gründen definitiv sind (u.a. Bud-
getbeschlüsse). Innerhalb dieser Ausnahmen stellt eine Beschlusskategorie ein Kuriosum dar: die 
der Ablehnungsbeschlüsse. 

Während bei praktisch jedem Zustimmungsbeschluss der Gemeindeversammlung das Referen-
dum ergriffen werden kann, ist dies gemäss geltendem Recht bei Ablehnungsbeschlüssen nicht 
möglich. Nachvollziehbar ist diese Ungleichbehandlung nicht. Sollte als Argument gelten, dass die 
Unterstellung der Ablehnungsbeschlüsse unter das Referendumsrecht zu einer Schwächung der 
Institution ‘Gemeindeversammlung’ führt, dann müssten konsequenterweise auch die Zustim-
mungsentscheide von der Referendumsfähigkeit ausgeschlossen werden. Es gilt also, diese Dis-
krepanz zwischen den beiden Entscheidkategorien zu eliminieren. In Zeiten, in denen die Teil-
nehmerzahl an Gemeindeversammlungen durchschnittlich unter 2% der Stimmbevölkerung be-
trägt, gilt es, die Volksabstimmung auch im Falle eines Ablehnungsentscheids durch die Gemein-
deversammlung zu ermöglichen. 

Die Regierung wird darum beauftragt, dem Landrat eine Änderung des Gemeindegesetzes 
zu unterbreiten. Diese Änderung soll ermöglichen, dass Ablehnungsentscheide referen-
dumsfähig sind. Dazu ist die Streichung von § 49, Absatz 3d des Gemeindegesetzes not-
wendig. Allenfalls sind weitere Anpassungen im Gesetz, welche von dieser Streichung tan-
giert werden, anzubringen. 


